
Gemeindenachrichten

Sitzungstermin des Gemeinderates
Im Rathaus am Donnerstag, 10. September 2020, Beginn ist um 19.30 Uhr.
Der genaue Termin und die Tagesordnung kann den Anschlagtafeln, dem Internet oder der Tagespresse
entnommen werden.

Informationsblatt der 

GEMEINDE

MÜNSTER

Aus dem Gemeinderat

1. Änderung Bebauungsplan „Am Eichenweg“–Aufstellungs-, Billigungs-, Auslegungsbeschluss
Im derzeitigen inzwischen 27 Jahre alten Bebauungsplan sind Bereiche festgesetzt, in denen es unzulässig
ist, den Vorgarten einzufrieden, ohne dass hierzu jedoch ein städtebaulicher oder bauleitplanerischer
Zielgedanke ersichtlich wird. Vielmehr erscheinen die festgesetzten Bereiche willkürlich. Daher soll den
Bauherren im Sinne einer Gleichbehandlung wie in anderen Baugebieten der Gemeinde im vorliegenden
Plangebiet ermöglicht werden, ihre Grundstücke auch im Bereich der Vorgärten einzufrieden.
Eigentümer/innen beziehungsweise Mieter/innen von Grundstücken müssen in den schraffierten privaten
Grünflächen jedoch einen ausreichenden Abstand zu den Straßenbegrenzungslinien einhalten, damit
Verkehrsbehinderungen sowie Gefahrensituationen vermieden werden.
Konkret soll nun im Wesentlichen die Zulässigkeit von Einfriedungen auch im Bereich der Vorgärten mit
einem Abstand von mindestens 1,00 Meter zur Straßenbegrenzungslinie in den schraffiert dargestellten
Bereichen des Bebauungsplans angepasst werden. Der entsprechende Beschluss wurde in der Sitzung am
13.08.2020 gefasst. Die weiteren Verfahrensschritte werden eingeleitet.

Erschließungsmaßnahmen Baugebiet „Am Eichenweg II“
Das Ingenieurbüro Josef Tremel wurde mit der Ausführungsplanung für die Erschließungsmaßnahmen im
neuen Baugebiet beauftragt. Der Versand der Ausschreibungsunterlagen an entsprechende Tiefbaufirmen
erfolgt bis spätestens Ende September 2020, die Vergabe der Leistungen ist für Ende Oktober bzw. Anfang
November 2020 vorgesehen. Aus heutiger Sicht wird die Erschließung bis spätestens Mitte des Jahres 2021
abgeschlossen sein.
Infolge des mittlerweile vorliegenden Baugrundgutachtens ist im neuen Baugebiet der Abstand zum
Grundwasserspiegel für eine Versickerung über sogenannte Rigolen wasserrechtlich nicht zulässig. Aus
diesem Grund muss eine Versickerung des Oberflächenwassers über entsprechende Mulden erfolgen. Diese
Art der Entwässerung ist zwar etwas kostengünstiger, benötigt allerdings mehr Fläche für den öffentlichen
Bereich. Aus diesem Grund werden die Grundstücksgrößen teilweise etwas geringer ausfallen als im
bisherigen Bebauungsplan. Zusätzlich ergeben sich geänderte Baugrenzen. Aus diesem Grund muss eine
Änderung des Bebauungsplanes in der nächsten Zeit in Angriff genommen werden.

Bayerisches Gigabit-Förderverfahren für weiteren Glasfaserausbau
Das im März 2020 in Kraft getretene bayerische Gigabit-Förderverfahren wird durchgeführt. Damit soll der
Glasfaserausbau zu den Gebäuden vervollständigt werden. Der Ausbau kann sowohl in sog. „weißen NGA-
Flecken“ (Bereiche mit einer Breitbandversorgung kleiner 30 Mbit/s im Download), als auch in „grauen NGA-
Flecken“ (Versorgung größer 30 Mbit/s im Download durch einen lokal tätigen Netzbetreiber) gefördert
werden. Ein geförderter Ausbau ist entsprechend möglich für Erschließungsgebiete, in welchen das
vorhandene Netz zuverlässig weniger als 100 Mbit/s im Download für Privatanschlüsse und 200 Mbit/s
symmetrisch für gewerbliche Anschlüsse übertragen kann. Mehrere Verfahrensschritte zur Erreichung des
Gigabit-Netzes sind vorgesehen. Im Rahmen dieser Aufgaben führt das Büro IK-T folgende
Unterstützungsleistungen durch: Vorarbeiten, Bestandsaufnahme im Gemeindegebiet, Durchführung einer
Markterkundung, Auswertung und Ergebnis der Markterkundung, Voruntersuchung und Abstimmung der
Versorgungslücken, Versorgungsmöglichkeiten und Erschließungsgebiete, Ermittlung der sich hieraus
ergebenden maximalen Fördermittel, Vorstellung der Ergebnisse.



Veranstaltungshinweise

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Dieses Infoblatt erscheint monatlich. Beiträge richten Sie bitte bis spätestens 20. des Vormonats an den 1. Bürgermeister 
Jürgen Raab, als Mail an: buergermeister@gemeinde-muenster.de    V.i.S.d.P.: Gemeinde Münster, Rathausplatz 1, 86692 Münster

Sprechzeit im Rathaus, Rathausplatz 1, 86692 Münster
Dienstag von 17.30 bis 19.30 Uhr oder

außerhalb dieser Zeit nach telefonischer Terminvereinbarung 
Der 1. Bürgermeister oder seine Vertreter sind unter Tel. 08276- 58 92 62 zu erreichen (ggf. sprechen Sie bitte auf den Anrufbeantworter).

Die Gemeindeseiten finden Sie im Internet unter www.gemeinde-muenster.de 

Notfallrufnummer für Notarzt, Rettungsdienst 
und Feuerwehr jetzt einheitlich 112

In weniger akuten Fällen:
Ärzte-Bereitschaftsdienst: Tel. 116117 (ohne 

Vorwahl)

Abfallentsorgung im September
Aufgrund der Allgemeinverfügung sind 

Veranstaltungen noch immer gesetzlich untersagt 
oder nur sehr eingeschränkt möglich.

Welche Versammlungen/Veranstaltungen finden 
statt?

Bitte beachten Sie hierfür die entsprechenden 
Aushänge und Postwurfsendungen der Vereine und 

Organisationen. 

Seniorenkreis 

Räumung priv. Sickerchächte

Infoveranstaltung des AELF „Fachrecht 
aktuell“

Der nächste Blutspendetermin findet am Mittwoch,
30.09.2020, von 16 bis 20 Uhr, in der Johannes-
Bayer-Grundschule, Preußenalle 30, Rain statt.

Der Hoagarten beim Jaggermartl findet wie geplant
am Dienstag, 8. Sept. ab 14 Uhr unter schattigen
Obstbäumen statt. Es wird Kaffee und Kuchen, sowie
eine Brotzeit angeboten. Aufgrund der Corona
Regeln bitte jeweils einen Mund-Nasen-Schutz
mitbringen. Sofern sich Änderungen ergeben, erfolgt
die Information im Schaukasten des HVB an der
Bachbrücke.

Blutspendetermin

Am Freitag, 11.09.2020 führt im Verlauf der Etappe 4-
4 der „Creme21 Youngtimer Rallye“ auch ein
Streckenabschnitt durch Münster (OD – Rainer
Str./Thierhaupter Str.). Dabei werden ca. 200
Fahrzeuge zu sehen sein. Die Fahrerinnen und
Fahrer freuen sich bestimmt über einen herzlichen
Empfang bei der Durchfahrt. Eine genaue Uhrzeit ist
leider noch nicht bekannt.

Was muß wann raus?
Dienstag, 01. 09. Restmüll
Mittwoch, 02. 09. Biotonne
Donnerstag, 03. 09. Gelber Sack
Mittwoch, 09. 09. Biotonne
Samstag, 12. 09. Grüngut
Dienstag, 15. 09. Restmüll
Mittwoch, 16. 09. Papiertonne
Mittwoch, 16. 09. Biotonne
Mittwoch, 23. 09. Biotonne
Samstag, 26. 09. Grüngut
Dienstag, 29. 09. Restmüll
Mittwoch, 30. 09. Biotonne
Donnerstag, 01. 10. Restmüll
Grüngutsammelstelle  Münster: 
Die Annahme für Grüngut (am Sportgelände) ist an 

den genanntenTagen von 13 bis 15 Uhr geöffnet.

AWV Recyclinghof Rain
Verbindungsstraße Rain- Sallach beim Kreisverkehr
Öffnungszeiten ganzjährig: 
Dienstag bis Freitag 9-17 Uhr, Samstag 9-14 Uhr

Baurestmengendeponie bei Gut Sulz: 
Von April bis Ende Oktober
Samstag von 11-15 Uhr geöffnet
Betreiber: Fa. Stiglmair, 86641 Rain-Bayerdilling, Tel. 09090/2258

Creme21 Youngtimer Rallye

Das AELF Nördlingen führt Anfang September
einige Infoveranstaltungen zur Düngeverordnung in
verschiedenen Gemeinden u. a. im Gasthaus
Neuwirt, Bayerdilling durch. Die Veranstaltung kann
ausschließlich nach vorheriger Anmeldung unter der
Tel. 09081 2106-0 besucht werden. Der genaue
Termin wird bei der Anmeldung bekanntgegeben,
Hygienevorschriften sind einzuhalten. Die
Veranstaltungen „Rat zur Herbstsaat“ müssen
aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie ersatzlos
entfallen.

Die Fa. Weber reinigt im Gemeindegebiet
Sickerschächte. Falls Bedarf im Privatbereich
besteht, können diese Aufträge über das Rathaus
gerne weiterleitet werden.


